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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1667/2024 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 1 Siegen, 
Bereich: Büro des Bürgermeisters 
Bearbeitet von: Johannes Werthenbach 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Rat 28.02.2024 

Kurzbezeichnung: 
 
Anzeige nach § 8 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Er-
richtung und Führungen eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbe-
kämpfungsgesetz) 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen nimmt den aktualisierten Stand der Mitgliedschaften 
und die Aufstellung über die Nebeneinkünfte des Bürgermeisters im Kalenderjahr 2023 zur 
Kenntnis. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Rechtliche Grundlagen 
 
Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Füh-
rung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (KorruptionsbG) sind u.a. zur Herstel-
lung einer größeren Transparenz Regelungen zur Auskunfts-, Veröffentlichungs- und Anzei-
gepflicht aufgenommen worden, die in besonderem Maße alle politische Mandatsträger und 
den Hauptverwaltungsbeamten erfassen. 
 
1.1 Hauptverwaltungsbeamtin/-beamter 
 
1.1.1 allgemeine Anzeigepflichten nach § 8 Abs. 1 Korruptionsbekämpfungsgesetz 
 
Gemäß § 8 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes hat die Hauptverwaltungsbeamtin/-
beamter dem Rat Tätigkeiten nach § 49 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes anzuzeigen. 
Hierbei handelt es sich im Einzelnen um  
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• die Übernahme eines Nebenamtes, 
• die Übernahme einer Nebenbeschäftigung gegen Vergütung, die Übernahme einer 

gewerblichen Tätigkeit, die Mitarbeit in einem Gewerbebetrieb oder die Ausübung 
eines freien Berufes, 

• den Eintritt in den Vorstand, den Aufsichtsrat, den Verwaltungsrat oder ein sonstiges 
Organ einer Gesellschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unter-
nehmens, soweit diese einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, sowie die Übernahme 
einer Treuhänderschaft. 

 
1.1.2 besondere Anzeigepflicht 
 
Nach § 8 Abs. 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz ist die Anzeige bis zum 31. März des dem 
Rechnungsjahr folgenden Jahres vorzulegen.  
 
2. Anzeigepflicht gemäß § 8 Korruptionsbekämpfungsgesetz 
 
2.1 Mitgliedschaften allgemein 
 
Meldepflichtige Mitgliedschaften bestehen mit Stand Februar 2024 wie folgt: 
 
Juristische Person   Organ Funktion 
Sparkassenzweckverband der 
Städte Siegen, Kreuztal, Net-
phen, Freudenberg, Hilchen-
bach und der Gemeinde Wilns-
dorf 

Zweckverbandsversammlung Geborenes Mitglied 

Sparkasse Siegen Verwaltungsrat und Risikoaus-
schuss sowie Bilanzprüfungs-
ausschuss 

Vorsitzender 

Sparkassenverband Westfalen-
Lippe 

Verwaltungsrat Mitglied gewählt von Ver-
bandsversammlung 

Siegener Versorgungsbetriebe 
GmbH 

Gesellschafterversammlung Mitglied als Vorsitzender HFA 

dto. Aufsichtsrat  Mitglied kraft Amtes 
Kommunale Entwicklungsge-
sellschaft mbH 

Gesellschafterversammlung    
 Mitglied als Vorsitzen-
der HFA 
 

dto. Aufsichtsrat Mitglied kraft Amtes 
Stadtmarketing Siegen GmbH Gesellschafterversammlung Mitglied als Vorsitzender HFA 
Dto. Aufsichtsrat Mitglied kraft Amtes 
Stromnetzgesellschaft Siegen 
GmbH & Co. KG 

Gesellschafterversammlung Mitglied als Vorsitzender des 
HFA 

RWE AG Hauptversammlung Mitglied kraft Amtes 
Verband der kommunalen Ak-
tionäre 

Gesellschafterversammlung Mitglied kraft Amtes 

RWE Beirat Regionalberat Von RWE zum Mitglied berufen 
Westenergie Beirat Regionalbeirat Von Westenergie zum Mitglied 

berufen 
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KM:SI GmbH Gesellschafterversammlung Mitglied kraft Amtes 
Lbs Kommunalbeirat Berufen 
Rhenag Verwaltungsbeirat Berufen 
HeLaBa Risikobeirat Berufen 
 
2.2 Bekanntgabe der anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten 
 
a. Folgende Beträge aus Gremientätigkeiten erstatte ich in voller Höhe: 
1. SVB 1.300,00 Euro 
2. Sparkasse Siegen – Zweckverbandsversamm-

lung 
   300,00 Euro 

3. RWE 3.000,00 Euro 
4. Westenergie 1.000,00 Euro 
 Gesamt 5.600,00 Euro 
 
b. Folgende Einkünfte aus Nebentätigkeiten habe ich im Jahr 2023 aus der Tätigkeit in 

Beiräten, Aufsichtsräten und dergleichen erhalten: 
 
1. Sparkasse Siegen 16.000,00 Euro 
2. LBS 2.700,00 Euro 
3. Rhenag 2.102,50 Euro 
4. Städte- und Gemeindebund NRW 100,00 Euro 
5. HeLaBa 2.380,67 Euro 
 Gesamt 23.282,92 Euro 
 Grenze nicht abzuführender Nebeneinkünfte 27.815,69 Euro 
 abzuführen 0,00 Euro 
 
 
davon Nebentätigkeiten gem. § 13 (1) S. 1 Nebentätigkeitsverordnung 
 
1. LBS 2.700,00 Euro 
2. Rhenag 2.102,50 Euro 
3. Städte- und Gemeindebund NRW 100,00 Euro 
4. HeLaBa 2.380,67 Euro 
 Gesamt 7.282,92 Euro 
 Grenze nicht abzuführender Nebeneinkünfte 11.126,27 Euro 
 abzuführen 0,00 Euro 
 
 
davon Nebentätigkeiten gem. § 13 (1) S. 2 Nebentätigkeitsverordnung 
 
 
1. Sparkasse Siegen 16.000,00Euro 
 Gesamt 16.000,00 Euro 
 Grenze nicht abzuführender Nebeneinkünfte 27.815,69 Euro 
 Abzuführen 0,00 Euro 
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c. folgende Beträge sind nicht abführungspflichtig 
  
 Sparkassenverband      8.800,00 Euro 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 

 
 
gez. 
 
Steffen Mues 
Bürgermeister 
 




